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(1) Die Europäische Union achtet den Sta-

tus, den regionale und lokale Gebiets-

körperschaften in den Mitgliedstaaten

nach deren Rechtsvorschriften genießen,

und beeinträchtigt ihn nicht.

(2) Die Union pflegt in Anerkennung der

Identität und des besonderen Beitrags

dieser Gebietskörperschaften einen re-

gelmäßigen Dialog mit ihnen.

(3) Die Organe der Union konsultieren die

regionalen und lokalen Gebietskörper-

schaften, soweit diese mit der Umset-

zung und Durchführung von Rechtsak-

ten betraut sind, in geeigneter Weise in

einem frühen Stadium des Rechtset-

zungsverfahrens.

Begründung:

Angesichts des in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlichen Status der regionalen und

lokalen Gebietskörperschaften sollte die Achtung dieses Status gemäß dem nationalen Recht – wie

bei den Kirchen und religiösen Vereinigungen – in einem eigenen Artikel verankert werden. Dar-

über hinaus müssen diese Körperschaften – soweit es ihrer in einigen Mitgliedstaaten wichtigen

Rolle bei der Umsetzung und Durchführung von Unionsrecht entspricht – ein Konsultationsrecht im

Rechtsetzungsverfahren erhalten.


